
3761 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 
• I 

Bericht 

des Finnnzausschusses 

über den Beschluß des ~ationalrates vom 29. November 1989 betreffend ein 

Bundesgesetz über die <Gewährung eines Bundeszuschusses an dns Bundesland 

Kärnten aus Anlaß der 70.IWiederkehr des Jnhrestages der Volksabstimmung 
I 

Mit dem gegenständllichen Beschluß des Nationalrates soll dem Land Kärnten 

aus Anlaß der 70. WiedeJkehr des Jahrestages der Volksabstimmung, auf Grund 
I 

welcher sich die im Abstimmungsgebiet nnsässige Wohnbevölkerung für die Zuge-

hörigkeit zur Republik dsJerreich entschieden hat, im Jahr 1990 aus Bundesmitteln 
! 

ein einmaliger Zweckzusqhuß von 40 Millionen Schilling gewährt werden. Dieser 
I 

Bundeszuschuß ist zur Ve~besserung der Infrastruktur und fUr besondere Vorhaben 

im damals umkämpften Gßbiet zum Zweck der Festigung der Zugehörigkeit dieses 
I 

Gebietes zu Österreich z~ verwenden und zur Stärkung der für die bezeichneten 
I 

Zwecke vorgesehenen Landesmittel bestimmt. 
I 

Der Bundeszuschuß soll vom Land Kärnten haushaltsmäßig verrechnet wer­
I 

den, wobei sich der Bund I die Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung des 

Sonderzuschusses vorbehällt. 
I 

I 

Der Finanzausschuß Ihat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 5. 

Dezember 1989 in VerhJndlung genommen und mehrstimmig beschlossen, dem 
! 

Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 
I 

I 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß somit den Antrag, der 
! 

Bundesrat wolle beschließen: 
I 

Gegen den Beschluß ~es Nationalrates vom 29. November 1989 betreffend ein 
I 

Bundesgesetz über die Gewährung eines Bundeszuschusses an das Bundesland 
I 

Kärnten aus Anlaß der 701 Wiederkehr des Jahrestages der Volksabstimmung wird 

kein Einspruch erhoben. 

Hedda Kai n z 

Berichterstat!terin 

Wien, 1989 12 05 

Peter K ö p f 

Vorsitzender 
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